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Nach einer Trennung stehen Sie vor großen recht-
lichen, organisatorischen und emotionalen Heraus-
forderungen. Sie müssen nicht nur das Ende Ihrer Ehe 
verarbeiten, sondern auch das Trennungsjahr einhalten, 
um die Scheidung in die Wege leiten zu können. Das 
bedeutet, dass Sie Ihren gemeinsamen Haushalt auf-
lösen müssen. Bleiben Sie beide weiterhin in der ehe-
lichen Wohnung, müssen Sie die Trennung von Tisch 
und Bett einhalten: Keine gemeinsamen Mahlzeiten 
und getrennte Haushaltsführung. 

WORAN MUSS ICH BEIM AUSZUG BZW. 
TRENNUNG DER HAUSHALTSFÜHRUNG 
DENKEN?
Sie sollten Ihre persönlichen Gegenstände trennen, 
denken Sie dabei auch an Schmuck und andere wert-
volle Gegenstände. Prüfen und sichern Sie auch wich-
tige Unterlagen, dazu zählen persönliche Dokumente 
von Ihren Kindern und Ihnen, aber auch Unterlagen 
über Ihr Vermögen und Ihre wirtschaftlichen Verhält-
nisse. Sie benötigen nicht nur Ihre eigenen Unterla-
gen, sondern auch die Ihrer Ehepartnerin bzw. Ihres 
Ehepartners für die Prüfung und Berechnung von 
Unterhaltsansprüchen. 

WIE BEREITE ICH MICH AUF 
DAS SCHEIDUNGSVERFAHREN VOR?
Eine Scheidung bringt einige rechtliche Folgen mit 
sich. Versuchen Sie, möglichst viel einvernehmlich 
zu klären. Eine einvernehmliche Scheidung ist in der 
Regel schneller und günstiger als eine streitige Schei-
dung. Sprechen Sie daher miteinander und überlegen 
ggf., ob eine Mediation für Sie in Frage kommt. Klären 

TRENNUNG VOR SCHEIDUNG
Infoblatt

Sie, wie Sie Trennungs- und nachehelichen Unterhalt, 
Kindesunterhalt, Sorge- und Umgangsrecht, Zugewinn- 
und Versorgungsausgleich und gemeinsame Immo-
bilien regeln möchten. Haben Sie einen Ehevertrag 
geschlossen, prüfen Sie, ob die Regelungen noch zu 
Ihrer familiären Situation passen. 

WO KANN ICH MICH BERATEN LASSEN? 
Für das Scheidungsverfahren besteht Anwaltszwang, 
daher liegt es nahe, sich rechtsanwaltlich beraten zu 
lassen. Wenn Sie sich einvernehmlich scheiden lassen 
möchten, liegt eine Online-Scheidung nahe. Lassen 
Sie sich dazu von einem vertrauenserweckenden 
Scheidungsservice beraten. Sie können uns jeder-
zeit erreichen: 0800 - 34 86 72 3
 Ihr Anruf ist unverbindlich und garantiert kostenfrei. 
Wir bieten Ihnen ebenfalls ein Gratis-Infopaket an, Sie 
können es direkt bei uns anfordern.
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DURCHFÜHRUNG DER TRENNUNG

	� Trennung von Tisch und Bett in der 
Ehewohnung oder Auszug 

	� Getrennte Haushaltsführung

	� Gemeinsame Konten auflösen

UNTERLAGEN PRÜFEN UND SICHERN

	� Ausweis

	� Stammbuch

	� Geburtsurkunden der Kinder

	� Unterlagen für die Altersversorgung

	� Darlehen

	� Laufende Zahlungsverpflichtungen

	� Sparbücher

WAS MUSS ICH NOCH MACHEN?

	� Ggf. Mediation

	� Trennungs- und Scheidenfolgenver-
einbarung

	� Ggf. eigenes Konto eröffnen

	� Ggf. Testament anpassen

	� Ggf. Patientenverfügung und Vorsorge-
vollmacht anpassen

	� Jahresabrechnung von Wertpapier-
depots

	� Gehaltsabrechnungen

	� Steuerbescheide

	� Grundbuchauszug und Grundbuch-
steuerbescheid

	� Kontoauszüge

	� Rechtsberatung

	� Rechtliche Vertretung für das Schei-
dungsverfahren beauftragen
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